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Jahresgehalte

Taglöhne
Jahresgehalt

266

Monatsgehalte

Taglöhne
23

Monatsgehalte

— 152 —

Uebernehmender Geometer
Fr. 6000 6500 7000

+¦ 3. — „ 25.50 27.50 29.30

Angestellte Grundbuch¬
geometer

mit entsprechender Praxis

Fr. 400 450 500

+ 1,5 „ 21.50 24.— 26.50

Diplomierter Geometer
u. Vermessungstechniker
Fr. 250 300 350

+ 15°'o

Taglöhne
Monatsgehalt + 15 °/o

23 + 1,5 14. 16.50 19.—

wie Ar-Aus diesem Zahlenmaterial können Arbeitnehmer
beitgeber folgende Konsequenzen ziehen:
Normallohn für den übernehmenden Geometer Fr. 6350 per Jahr.
Normallohn für den angestellten Grundbuch¬

geometer Fr. 450 per Monat.
Normallohn für diplomierten Geometer und

Techniker Fr. 250—330 per Monat.
Daraus resultiert nachstehende Forderung für Regietaglöhne :

Uebernehmender Geometer Fr. 27.—
Angestellter Grundbuchgeometer „ 24.—
Diplomierter Geometer und Techniker „ 14.— bis 18.—

Zürich, den 9. Juli 1918. Rud. Werffeli.

Sektion Waldstätte und Zug.
Die Taxationen

der Gemeinden Vitznau, Weggis, Greppen und Meggen können
bei Unterzeichnetem gegen eine Gebühr von je Fr. 5. —
bezogen werden. Nichtmitglieder der Sektion haben schriftlich
anzuerkennen, daß sie bereit sind, bei Uebernahme einer Gemeinde
4 °/oo der Akkordsumme innerhalb drei Monaten an die Sektionskasse

einzuzahlen.
G. Merian, Stadtgeometer.
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